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Antrag zur Errichtung und Betrieb von 1 Windenergieanlagen in einer 
Konzentrationszone der Stadt Bergheim, Gemarkung Hüchelhoven, Flur 5,  
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Landrat des Rhein-Erft- Kreises, ist in Verlust geraten und wird hiermit für  
ungültig erklärt. 
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50. Bekanntmachung 8-10 
 Am Montag, 22.03.2021 findet um 17:00 Uhr, im Großen Saal des 
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die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. 
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ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 

Rhein-Erft-Kreis 

70-6/05/0010/20 

 

Auf der Grundlage des § 10 Abs. 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom Bundes-

Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 

I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) 

geändert worden ist i. V. m §§ 8, 9 und 10 der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), die zuletzt durch Artikel 2 der Ver-

ordnung vom 11. November 2020 (BGBl. I S. 2428) geändert worden ist sowie des § 3a des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Febru-

ar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 

306) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gegeben: 

 

Die Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5, 28359 Bremen, hat beim Landrat des Rhein-Erft-

Kreises gemäß § 4 BImSchG den Repowering-Antrag zur Errichtung und Betrieb von 1 Windenergiean-

lagen in einer Konzentrationszone der Stadt Bergheim, Gemarkung Hüchelhoven, Flur 5, Flurstücke 

17 und 34/16 gestellt. 

 

Die Errichtung und der Betrieb der Windenergieanlage stellt ein Vorhaben gemäß Nr. 1.6.2 des An-

hangs der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die zuletzt durch Artikel 1 

der Verordnung vom 12.01.2021 (BGBl. I S. 69) geändert worden ist, dar. Der Antragsteller bean-

tragt die Durchführung des Genehmigungsverfahrens nach § 19 Absatz 3 BImSchG und § 7 Absatz 3 

UVPG als förmliches Verfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung. 

 

 

Die wichtigsten Anlagendaten lauten: 

Anlagentyp:   Vestas V150-5.6 MW  

Nabenhöhe:    166 m 

Dreiflügeliger Rotor 

Rotordurchmesser:   150 m 

Gesamthöhe der Anlage:  241 m 

Nennleistung:    5,6 MW 

 

Sofern die Genehmigung erteilt wird, ist die Inbetriebnahme der Anlagen für das 2. Quartal 2022 

vorgesehen. Es wurde ein UVP-Bericht vorgelegt. Dieser und der Genehmigungsantrag nebst zugehö-

rigen Unterlagen, die das Vorhaben, seinen Anlass, die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke 

und Anlagen sowie seine Auswirkungen etc. erkennen lassen, liegen gemäß § 10 Abs. 4 BImSchG in 

der Zeit vom   

22.03.2021 bis einschließlich 21.04.2021 

            (außer samstags, sonntags und feiertags)  

 

an folgenden Stellen nach vorheriger Terminabsprache zur Einsicht aus: 

 

Rhein-Erft-Kreis   Montag bis Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Willy-Brandt-Platz 1     14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

50126 Bergheim   Freitag:  09:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

Amt 70 , Raum 3A62 

 

Aufgrund der Beschränkungen durch das Coronavirus muss vor Betreten des Kreishauses eine telefo-

nische Anmeldung unter Tel.-Nr. 02271/83-17069 erfolgen. 
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Stadtverwaltung Bergheim  Montag bis Freitag:  08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

Bethlehemer Str. 9-11   Montag, Dienstag, Mittwoch 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr 

50126 Bergheim    Donnerstag:   13:30 Uhr bis 17:45 Uhr 

Abt. Planung und Umwelt,  

Zimmer 190 

 

Aufgrund der Beschränkungen durch das Coronavirus muss vor Betreten des Rathauses eine telefoni-

sche Anmeldung unter Tel.-Nr. 02271/89-157 oder 89-750 erfolgen. 

 

Zusätzlich sind die Unterlagen auf der Seite des Rhein-Erft-Kreis https://download.rhein-erft-
kreis.de/wl/?id=LTqolAhwlcXMTTAs0nWo8ipAYICL10S6 veröffentlicht. 
Zusätzlich ist auf der Homepage der Kreisstadt Bergheim unter dem Register „Rathaus – Rat und 
Verwaltung – Bekanntmachungen“ ein Link zum Amtsblatt des Rhein-Erft-Kreises hinterlegt. 
 
Die auszulegenden Unterlagen beinhalten insbesondere folgende Unterlagen: 
 

• Projektbeschreibung 

• Immissionsprognosen 

• Umweltbeiträge 
 

Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG, § 12 Abs. 1 Satz 2 9. BImSchV und § 21 UVPG können bis einen Monat 

nach Ablauf der Auslegungsfrist, also bis einschließlich zum 

 

21.05.2021 

 

Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben werden. Die Einwendungen sind an den Rhein-Erft-Kreis 

zu richten. Einwendungen gegen das Vorhaben bedürfen gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BImSchG der 

Schriftform. Sie können auf dem Postweg an den Rhein-Erft-Kreis, Amt für technischen Umwelt-

schutz, 50124 Bergheim, gesendet werden. Die Einwendungen sind rechtzeitig erhoben, wenn sie 

innerhalb der Einwendungsfrist eingegangen sind. Mit Ablauf der vorgenannten Frist sind alle Ein-

wendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Einwendun-

gen, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind vor den ordentlichen Gerichten gel-

tend zu machen (§ 10 Abs. 3 BImSchG).   

 

Einwendungen, die mittels elektronischer Dokumente erhoben werden, genügen der erforderlichen 

Schriftform, wenn sie mittels eines an eine E-Mail angehängten elektronischen Dokumentes im For-

mat „Word“ (Dateiendung .docx) oder Format pdf (Dateiendung .pdf) erhoben werden, das mit ei-

ner qualifiziert elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen ist. Die Signierung mit 

einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinhabers nicht unmittel-

bar durch die Behörde ermöglicht, ist nicht zulässig. Eingaben, die diesen Anforderungen genügen, 

können während der Einwendungsfrist per E-Mail an die E-Mail-Adresse 70@rhein-erft-kreis.de ge-

sandt werden.   

 

Einwendungen, die mittels elektronischer Dokumente erhoben werden und die die vorstehenden 

Anforderungen nicht erfüllen, genügen nicht der erforderlichen Schriftform und können daher nicht 

berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für Einwendungen, die per einfacher E-Mail erhoben 

werden.   

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungen von Einwendern, die nicht schriftlich erhoben wur-

den bzw. deren Namen oder Adressen unleserlich sind, nicht berücksichtigt werden können. 

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass beabsichtigt ist, die Einwendungen an den Antragsteller zur 

Stellungnahme weiterzuleiten und dass auf Verlangen des Einwenders Namen und Anschrift unkennt-

lich gemacht werden, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erfor-

derlich sind. 
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Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 

vervielfältigter gleich lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben) gilt derjenige 

Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen und seiner An-

schrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden 

ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die die oben ge-

nannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthal-

ten, können unberücksichtigt bleiben. Gleiches gilt, wenn der Vertreter keine natürliche Person ist.   

 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ausübung pflichtge-

mäßen Ermessens darüber, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, um die form- und fristge-

recht erhobenen Einwendungen zu erörtern (§ 10 Abs. 6 BImSchG, § 12 Abs. 1 Satz 2 der 9. BIm-

SchV). Beim Erörterungstermin soll denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit ge-

geben werden, ihre Einwendungen zu erläutern. Die Entscheidung, ob ein Erörterungstermin durch-

geführt wird, wird öffentlich bekannt gemacht. 

 

Aufgrund § 4 Absatz 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 20. 

Mai 2020 können bei der Ermessensentscheidung auch geltende Beschränkungen aufgrund der CO-

VID-19-Pandemie und das Risiko der weiteren Ausbreitung des Virus berücksichtigt werden. 

 

Sollte ein Erörterungstermin mit dem Antragsteller und denjenigen, die rechtzeitig gegen das Vor-

haben Einwendungen erhoben haben, stattfinden, wird dieser im Wege einer Online-

Konsultation durchgeführt (§ 5 PlanSiG). Der Termin hierfür wird mindestens eine Woche vorher 

ortsüblich bekanntgemacht. Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwen-

dungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungstermin be-

nachrichtigt. Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und des Trägers des Vorhabens mehr als 

50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese Benachrichtigungen durch öffentliche Be-

kanntmachung ersetzt werden. 

 

Gemäß § 5 Absatz 4 PlanSiG werden für die Online-Konsultation den zur Teilnahme Berechtigten, die 

sonst im Erörterungstermin oder der mündlichen Verhandlung zu behandelnden Informationen zu-

gänglich gemacht. Ihnen wird innerhalb einer vorher bekannt zu machenden angemessenen Frist 

Gelegenheit gegeben, sich schriftlich oder elektronisch dazu zu äußern. 

 

Die Zustellung der Entscheidung über den Antrag und die Einwendungen kann gemäß § 10 Abs. 4 Nr. 

4 BImSchG durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

 

 

Bergheim, den 15.03.2021 

Landrat des Rhein-Erft-Kreises 

Im Auftrag  

gez. 

vom Felde 

5



HinweisbHinweisbHinweisbHinweisbekanntmachungekanntmachungekanntmachungekanntmachung    
    
ÖffentlichÖffentlichÖffentlichÖffentlich----rechtliche Vereinbarung zwischen dem rechtliche Vereinbarung zwischen dem rechtliche Vereinbarung zwischen dem rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Euskirchen und dem Kreis Euskirchen und dem Kreis Euskirchen und dem Kreis Euskirchen und dem RheinRheinRheinRhein----
ErftErftErftErft----KreisKreisKreisKreis    über die nach § 16 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsveüber die nach § 16 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsveüber die nach § 16 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsveüber die nach § 16 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsver-r-r-r-
bund Rheinbund Rheinbund Rheinbund Rhein----Sieg zu tragende AufwandabdeckungSieg zu tragende AufwandabdeckungSieg zu tragende AufwandabdeckungSieg zu tragende Aufwandabdeckung    
    
Die zwischen dem Kreis Euskirchen und dem Rhein-Erft-Kreis getroffene öffentlich-
rechtliche Vereinbarung wurde durch die Bezirksregierung Köln am 15.02.2021 ge-
mäß § 24 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) genehmigt. 
    
Die Veröffentlichung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgt mit dem Ge-
nehmigungsvermerk der Bezirksregierung Köln im Amtsblatt Nummer 8 für den Re-
gierungsbezirk Köln am 22.02.2021. 
 
Die Vereinbarung wird gemäß § 24 Abs. 4 GkG NRW am Tage nach der Bekanntma-
chung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln wirksam.  
 
Bergheim, 15.03.2021 
 
Rhein-Erft-Kreis 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Claudia Grevenstein 
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        Bergheim, 12.03.2021 

 

RheinRheinRheinRhein----ErftErftErftErft----KreisKreisKreisKreis    

Der LandratDer LandratDer LandratDer Landrat    

 

 

Der Dienstausweis Nr. 1441 von Frau Brigitte Reisepatt,  ausgestellt vom Landrat des 

Rhein-Erft- Kreises, ist in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig erklärt. 

Der unbefugte Gebrauch dieses Dienstausweises wird strafrechtlich verfolgt. Sollte 

der Ausweis gefunden werden, wird gebeten, ihn dem  Landrat des Rhein-Erft-Kreises 

in 50126 Bergheim, Willy-Brandt-Platz 1, Amt für Personalmanagement, zuzuleiten. 
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__________________________________________________________  
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Am Montag, 22.03.2021 findet um 17:00 Uhr, im Großen Saal des Medio Rhein-Erft, Konrad-Adenauer-
Platz 1, 50126 Bergheim, eine Sitzung des Rates der Kreisstadt Bergheim statt, die hiermit öffentlich 
bekannt gemacht wird. 
 
Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Einwohnerfragestunde gem. § 17 der Geschäftsordnung des Rates 
 
2 Beschlusskontrolle 
 
3 Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 
 
4 Durchführung einer Wahl zum Integrationsrat im Jahr 2021 
 
5 Prüfung des Wahlergebnisses zur Kommunalwahl 2020 

Wahl der Vertretung 
 
6 Nachbesetzung stellvertretende Ausschussvorsitze 
 
7 Neu- und Umbesetzung von Ausschüssen 
 
8 Bestellung von Vertretern*innen der Kreisstadt Bergheim in Organe von juristischen Personen oder 

Personenvereinigungen 
 
9 Gremienbesetzung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WfG) 

Benennung von Mitgliedern und deren Stellvertretung für den Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung 
Rhein-Erft GmbH (WfG) 

 
10 Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen 

(verkaufsoffene Sonntage) im Stadtgebiet, hier: Bergheim-Innenstadt 
 
11 Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen 

(verkaufsoffene Sonntage) im Stadtgebiet, hier: Stadtteil Zieverich 
 
12 Entscheidung nach § 41 GO NRW Abs. 1 lit. m - Erweiterung der Außenstelle FuNTASTIK um den 

Anbau des Integrationsbüros sowie der Hebammen-Ambulanz – 
 
13 Errichtung einer sechsgruppigen Kindertageseinrichtung in Bergheim-Ahe gemäß § 41 Abs. 1 (m) 

GO NRW 
 
14 Errichtung einer fünf- bis sechsgruppigen Kindertageseinrichtung in Bergheim-Glessen gemäß § 41 

Abs. 1 (m) GO NRW 
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__________________________________________________________  
 
 
15 Errichtung einer viergruppigen Kindertageseinrichtung in Bergheim-Thorr gemäß § 41 Abs. 1 (m) 

GO NRW 
 
16 Bebauungsplan Nr. 266/Bm "Nördliche Heerstraße" 

a) Information über die Ergebnisse der frühzeitigen Unterrichtung gem. § 3 (1) und gem. § 4 (1) 
BauGB 

 b) Information über die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) und der Beteiligung der  
     Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
 c) Information über die Ergebnisse der erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 4a (3) BauGB 

d) Information über die Ergebnisse der zweiten erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 4a (3)  
     BauGB 

e) Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung 
 
17 Satzung über örtliche Bauvorschriften in Bergheim 

Beschluss der Satzung über örtliche Bauvorschriften (Gestaltungssatzung) nach § 7 GO NRW i.V.m. 
§ 89 BauO NRW für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 266/Bm „Nördliche Heerstraße“ 

 
18 Bebauungsplan Nr. 286 / Thorr „Zum Römerpark“ 

a) Information über die Ergebnisse der frühzeitigen Unterrichtung gem. § 3 (1) und gem. § 4 (1)   
     BauGB 

b) Information über die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) und der Beteiligung der  
     Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

c) Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung 
 
19 Satzung über örtliche Bauvorschriften in Bergheim-Thorr 

Beschluss der Satzung über örtliche Bauvorschriften (Gestaltungssatzung) nach § 7 GO NRW i. V. 
m. § 89 BauO NRW für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 286/Thorr "Zum Römerpark" 

 
20 Bebauungsplan Nr. 11/Na, Teilaufhebung einschließlich 1. und 3. Änderung 

a) Information über die Ergebnisse der frühzeitigen Unterrichtung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 
b) Informationen über die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB und der  

     Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
c) Beschluss über die Aufhebung des Bebauungsplanes 

    [Hinweis: Es handelt sich hierbei um den Bebauungsplan im Bereich der ehemaligen Paulusschule.] 
 
21 Bebauungsplan Nr. 270 / Rheidt-Hüchelhoven „Am Gillbach“ 

a) Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans gem. § 2 (1) BauGB 
b) Beschluss über die frühzeitige Unterrichtung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB 

 
22 INSEK Innenstadt 

Grundförderantrag 2021 
 
23 INSEK Innenstadt 

Gestaltungsfibel zur Modernisierung von Gebäuden in der Innenstadt von Bergheim (Teilprojekt Nr. 
A 3) 

 
24 INSEK Innenstadt 

Hof- und Fassadenprogramm (Teilprojekt Nr. B 2) 
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__________________________________________________________  
 
 
25 7. Änderung des Regionalplans Düsseldorf (RPD) - Anpassung der Siedlungsfestlegungen, Scoping 

gemäß § 8 Absatz 1 ROG und Frühzeitige Unterrichtung gemäß § 9 Absatz 1 ROG; 
Stellungnahme der Kreisstadt Bergheim 

 
26 5. Änderung des Regionalplans Düsseldorf (RPD) im Gebiet der Stadt Grevenbroich und der Ge-

meinde Rommerskirchen zur Kraftwerksfolgenutzung und Siedlungsraumentwicklung, Förmliche 
Beteiligung gemäß § 9 Absatz 2 ROG; 
Stellungnahme der Kreisstadt Bergheim 

 
27 34. Änderung des Regionalplanes Köln, Teilabschnitt Region Köln - Festlegung eines Gewerbe- und 

Industrieansiedlungsbereiches für zweckgebundene regionale gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen GIBregional, Stadt Kerpen und Stadt Elsdorf; 
Stellungnahme der Kreisstadt Bergheim 

 
28 Mitteilungen 
 
28.1 Sachstandsbericht Entwicklung Bergheimer Bahnhofsareal 
 
29 Anfragen 
 
29.1 schriftliche Anfragen gem. § 15 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Rates 
 
29.2 mündliche Anfragen gem. § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates 
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
1 Beschlusskontrolle 
 
2 Bestellung zur Verwaltungsprüferin für das Rechnungsprüfungsamt 
 
3 Mitteilungen 
 
4 Anfragen 
 
4.1 schriftliche Anfragen gem. § 15 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Rates 
 
4.2 mündliche Anfragen gem. § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates 
 
 
 
 
 
 
 
Bergheim, den 11.03.2021    gez. Volker Mießeler,  
              Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

 

Volkshochschule Bergheim    

 
 
 
Am Freitag, dem 26. März 2021, 15:00 Uhr findet im Ratssaal des Rathauses der Kreisstadt Bergheim, 
Bethlehemer Straße 9 - 11, 50126 Bergheim eine Sitzung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes "Volkshochschule Bergheim" statt, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. 
 
 
    Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung  
 
 

1. Bestellung des Schriftführers und eines Vertreters 
 
2. Wahl der Vorsitzenden/des Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung 

 
3. Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung 

 
4. a) Wahl der Verbandsvorsteherin/des Verbandsvorstehers 

 
b) Wahl der stellvertretenden Verbandsvorsteherin/des stellvertretenden Verbandsvorstehers 

 
5. Bildung von Ausschüssen 
 
6. Besetzung der Ausschüsse 
 
7. a) Verteilung der Ausschussvorsitze 

b) Benennung der Ausschussvorsitzenden und deren Stellvertreter/-innen 
 

8. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021 
 

9. Beschluss über den Stellenplan 2021 
 

10. Mitteilungen 
 
11. Anfragen 

 
 
 
Nicht öffentliche Sitzung  

 
 

1. Mitteilungen  
 
2. Anfragen  
 

 
 

Bergheim, 16.03.2021 gez. E. Hülsewig  
    Vorsitzende der 
    Zweckverbandsversammlung 
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Haushaltssatrung der Stadt Pulheim für das

Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) und in der zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Satzung gültigen Fas-

sung hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Pulheim gem. § 60 AbsaE 2 der Gemeindeordnung für das

Land Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 09,02,2021 folgende HaushaltssaEung erlassen:

§1

im Erqebnisplan mit

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Venrraltungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender VeMaltungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lnvestitionstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

festgeseEt.

§2

'177.459.800 EUR

177.829.050 EUR

'158.525.780 EUR

161 .729.390 EUR

18.195.130 EUR

9.218.000 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für lnvestitionen erfordedich ist, wird auf 13.177.130 EUR fest-

gesetzt,

§J

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von lnvestitionsauszahlungen in künftigen

Jahren erforderlich ist, wird auf 50.272,740 EUR festgeseü.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 202'1, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraus-

sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leisten-

den Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Gesamtbetrag der Erträge auf

Gesamtbetrag der Aufirendungen auf

9.825.310 EUR

42.684.560 EUR
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§4

Die lnanspruchnahme der Ausgleichsnicklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnis-

plan wird au1369.250 EUR festgesetzt.

§5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird auf

15.000.000 EUR festgesett.

§b

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1

für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

1.1

1.2

290 v.H

555 v.H.

Gewerbesteuer auf 475 v,H

§7

Entfällt.

§8

1. Stellenplan

Soweit im Stellenplan der Vermerk ,,künftig wegfallend' (k.w.) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser

Besoldungs- und Entgeltgruppen nicht mehr beseä werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk ,künftig umzuwandeln' (k.u.) angebracht ist, ist jede freiwerdende Beamten-

oder Tarifbeschäftigtenstelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

2. Planstelleneinweisung

Wird einem Beamten / einer Beamtin ein Amt mit höherem Endgrundgehalt vediehen, so kann er / sie mit Rück-

wtrkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit er / sie während dieser

Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die

Planstelle, in die er / sie eingewiesen wird, besetzbar war.

2

Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf
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3. Sperrvermerke

Die Verfügung der nachstehenden HaushaltsansäEe bedarf der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses

oder des Rates:

Produkt 02 08 01 ,,Rettungsdienst', Auftragssachkonto M 32210002

Beschaffung eines Kommandowagens für den Rettungsdienst, Ausz. für bew. Anlagevermögen ...27.500 €

Produkt 01 07 01 
"Service 

und Organisation', [/ 26213001

Fahnadabstellanlage, Auszahlung für Baumaßnahmen .....

Produkt 04 0'1 02 
"Kulturförderung'

Zuschuss Kammeroper Kö|n..........

Produkt 12 01 01 ,,Offentliche Verkehrsflächen"

Schulwegplan.........

Produkt 12 03 0'1 ,,OPNV",

sonst. Aufw. Dienstleistungen (Mobilitätskonzept)..

Umlagen OPNV an Gemeinden (Mobilitätskonzept)

Produkt 12 03 01 ,,OPNV', Auftragssachkonto M 66221001

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept, Auszahlung für Baumaßnahmen

120 000 €

3.000 €

5.000 €

..30.000 €
150 000 €

100.000 €

§e

Zur flexibleren Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

a) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie 10 v.H. des (fortgeschriebenen) Haus-

haltsansaEes überschreiten. Überschreitungen bis zu 50.000 € sind, unabhängig von der Höhe des

(fortgeschriebenen) Haushaltsansatzes, unerheblich.

b) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie 50.000 € im Einzelfall übeßchreiten

'1 .2 Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Auiwendungen, die nicht zur Leistung an Dritte

führen.

1.3 Uber- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich im Jahresabschluss ergeben,

werden im Zuge der Festslellung des Jahresabschlusses durch den Rat genehmigt und bedürfen keiner be-

sonderen Beschlussfassung mehr.

1. Über. und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
'1,1 lm Ergebnis- und Finanzplan sind erheblich im Sinne des § 83 Abs, 2 GO und bedürfen der vorherigen

Zustimmung des Rates
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2. Deckungsfähigkeit

2.1 Die in einem Amtsbudget enthaltenen zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen werden mit Aus-

nahme der zentralen Geschäftsaufwendungen ungeachtet der Höhe grundsäElich für gegenseitig de-

ckungsfähig erklärt; soweit eine Deckung im Amtsbudget nicht eneicht werden kann, gelten die zahlungs-

wirksamen ordentlichen Aufwendungen eines Dezematsbudgets für gegenseitig deckungsfähig. Von der

gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind Konten, die für einseitig deckungsfähig erklärt wurden

(vgl. Register 23, Ziffer 6 der Anlagen zum Haushaltsbuch).

2.2 Für einseitjg deckungsfähig erklärte Konten (vgl. Register 23, Ziffer 7 der Anlagen zum Haushaltsbuch) sind

innerhalb ihres AmtsJDezematsbudgets gegenseitig deckungsfähig.

2.3 Die Ausführungen unler den Ziffem 2.1 - 2.2 gelten analog für die konespondierenden Konten aus dem

Finanzplan.

2.4 Zahlungsunwirksame Aufwendungen werden mit Ausnahme der intemen Leistungsvenechnungen innerhalb

eines Amtsbudgets ungeachtet der Höhe für gegenseitig deckungsfähig erklärt; soweit eine Deckung im

Amtsbudget nicht eneicht werden kann, gelten die zahlungsunwirksamen Aufwendungen mit Ausnahme der

intemen Leistungsvenechnungen eines Dezematsbudgets ltir gegenseitig deckungsfähig.

2.5 Aufwendungen für interne Leistungsvenechnungen eines Amtsbudgets werden ungeachtet der Höhe für

gegenseitig deckungsfähig erklärt; soweit eine Deckung im Amtsbudget nicht erreicht werden kann, gelten

die Aufwendungen für inteme Leistungsvenechnungen eines Dezematsbudgets für gegenseitig deckungs-

fähig. Daniber hinaus können Aufwendungen für inteme Leistungsvenechnungen eines Amtsbudgets ein-

seitig durch zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen eines Amtsbudgets gedeckt werden; soweit eine

Deckung im Amtsbudget nicht eneicht werden kann, können zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen

eines Dezematsbudgets einseitig zur Deckung herangezogen werden. Die korrespondierenden Auszahlun-

gen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der Deckungskonten werden in Höhe der Deckung gespent.

2.6 Soweit durch eine periodengerechte Abgrenzung im Jahresabschluss ein Finanzmittelbedarf im laufenden

Jahr entsteht, der in dieser Höhe tatsächlich im Vorjahr eingespart wurde, gilt diese Mehrauszahlung nicht

als über- bzw, außerplanmäßige Auszahlung.

2,7 Die Aufwendungen und Auszahlungen der Finanzmasse werden ungeachtet der Höhe ftir gegenseitig de-

ckungsfähig erklärt. Darüber hinaus dürfen Mehrerträge und Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und

lVlehrauszahlungen verwendet werden. Umgekehrt führen aber auch Mindererträge und -einzahlungen zu

Minderaufwendungen und -auszahlungen.

2.8 Die Auszahlungen für den Enrverb von geringwertigen Wirtschaftsgütem (60 € - 410 € netto), die im Teilli-

nanzplan unter der Position ,Auszahlungen llir den En,rerb von beweglichem Anlagevermögen' veran-

schlagt sind, werden innerhalb des gleichen Produktbereiches ftir gegenseitig deckungsfähig erklärt. Davon

ausgenommen sind durch Zuwendungen fr nanzierte Investitionen.

2.9 Die Auszahlungssachkonten für den Enrerb von beweglichem Anlagevermögen innerhalb derselben inves-

tiven Maßnahme (M-Auftrag) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine Zuwendung für die
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im Haushaltsplan ausgewiesene Veranschlagung ausgewiesen ist. Das Sachkonto für den Erwerb von ge-

nngwertigen Wirtschaftsgütem (60 € - 410 € netto) kann nur durch das Sachkonto für den Erueö von Be-

triebs- und Geschäftsausstattung (> 410 € netto) innerhalb derselben investiven lr/aßnahme gedeckt wer-

den, soweit die Deckung des zusäElichen Abschreibungsaufwands für die genngwertigen Wirtschaftsgüter

durch die Erträge aus der Auflösung der allgemeinen lnvestitionspauschale gewährleistet ist.

3. Mehr. und Mindererträge/.zahlungen

3.1 Die im Rahmen der jeweiligen Amtsbudgets ezielten Mehrerträge und korrespondierenden Mehreinzahlun-

gen des konsumtiven Bereichs dürfen für Mehraufwendungen und damit korrespondierenden Mehrauszah-

lungen veMendet werden. Hiervon ausgenommen werden nicht zahlungswirksame Erträge. Voraussetzung

hierfür ist, dass sich der Saldo des Amtsbudgets nicht ändert.

Umgekehrt führen aber auch Minderertäge und +inzahlungen zu Minderaufwendungen und -

auszahlungen.

3.2 lm investiven Bereich der Teillinanzpläne berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb

denelben investiven Maßnahme (M-Auftrag). Umgekehrt führen aber auch Mindereinzahlungen zu Minder-

auszahlungen innerhalb derselben investiven Maßnahme (lV-Auftrag).

4. Regelungen zuZiller 1.1

Die Regelungen der Ziffer 1.1 greifen in den voßtehend unter Ziffem 1 ,2 bis 3 beschriebenen Fällen nicht, soweit

das entsprechende Konto über einen (fortgeschriebenen) Haushaltsansa[ verfügt.

5. Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke gemäß § 21 Abs, I und 2 und § 22 Abs. 1 und 3 KomHVO (vgl. Register 23, Zifler 7 der

Anlagen zum Haushaltsbuch) sind Bestandteil des Haushaltsplans.
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Die voßtehende Haushaltssatrung mit ihren Anlagen hir das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt

gemacht.

Die HaushaltssaEung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Ver-

waltungsbehörde in Bergheim mit Schreib€n vom 10.02.2021 angezeigt worden. Mit Schreiben vom 09.03.2021

wurde die Anzeigefrist gem. § 80 Abs. 5 Salz 3 GO NRW verküzt.

montags bis freitags von

montags bis mittwochs von

und donnerstags von

08:30 - 12:00 Uhr

14:00 -'16:00 Uhr

14:00 - 18:00 Uhr

und ist unter der Adresse httpsJ/www.pulheim.de/bueroerservice/haushalt-finanzen.oho im lntemet verfügbar

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass die VerleEung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung

für das Land Nordrhein-Westfalen (G0 NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-

dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschnebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher genigt und dabei die verletzte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Pulheim, den /lA.O3.20tA
Der Bürgermeister

S-"L t/.tr,l)

Frank Keppeler

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab 16.03.2021 im Rathaus in Pulheim, Alte Kölner Straße 26, Zimmer

1.05, zur Einsichtnahme während der Dienststunden wie folgt öffentlich aus
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Stadt Pulheim
Der Bürqermeister

Pulheim, den 08.03.202'l

BEKANNTMACHUNG

Überprüfung der Standsicherheit von Grabmälern auf den Friedhöfen im Stadtgebiet Pulheim

Die Stadt Pulheim ist im Rahmen der Verkehrssicherheit verpflichtet, auf allen Friedhöfen im Stadtgebiet
Pulheim mindestens einmal jährlich jeden Grabstein auf seine Standsicherheit zu überpnifen, um

etwaigen Unfallgefahren für die Friedhofsbesucher wirksam begegnen zu können, da die Grabmale der

ständigen Witterung und anderen Einwirkungen ausgeseEt sind und die NuEung der Grabstätten

und deren Pflege die Standsicherheit beeinträchtigen können.

Die diesjährige Grabsteinüberprüfung erfolgt in der Zeit vom

Hiezu isl eine honzontale Kraft in Höhe von 300 N (30 kg) bei Grabsteinen bis 0,70 m Höhe und 500 N (50 kg)

bei Grabsteinen über 0,70 m Höhe an der oberen Kante des Grabsteins aufuubringen. Wenn bei dieser Kraft der

Grabstein nicht nachgibt, ist seine Standsicherheit gewährleistet. Erfüllt er diese festgelegten Prüfanforderungen

nicht, sind Maßnahmen in Abhängigkeit vom Grad der Unfallgefährdung erforderlich.

Da das Ergebnis der Uberprufung bei den Grabinhabem oftmals angezweifelt wird, wird diese nunmehr mit einem

Grabsteinprüfgerät durchgeführt. Mit dem sogenannten ,Kipp-Testef' erfolgt eine genaue nachvollziehbare

Uberpnifung der Standsicherheit.

Sofern Beanstandungen vorlregen, wird der Grabstein mit einem entsprechenden Aufkleber versehen. Außerdem

wird der NuEungsberechtigte zusätzlich schriftlich auf die Gefahr hingewiesen und um umgehende lnstandseEung
gebeten.

Bei akuter Umstutzgefahr ist die Stadt Pulheim gezwungen, den Grabstein entweder zu sichern oder sofort
umzulegen.

ichael k
Amtsleitung

03. Mai bis 21. Mai 2021

lm Auftrag
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